
BayKrG: Art. 2 Geltungsbereich

Art. 2  Geltungsbereich 
 
Dieses Gesetz gilt für alle Krankenhäuser im Freistaat Bayern, soweit diese nach dem Gesetz zur 
wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze 
(Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) förderfähig sind.


